
12 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

im Schlußkommuniqué der zweiundzwanzigsten Tagung des51/17. Notwendigkeit der Beendigung der von den
Ständigen Ausschusses der Minister für auswärtige Angelegen- Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba
heiten gebilligt wurden, und zwar Anschlußmaßnahmen an verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanz-30

die Weltkonferenzen, die Förderung der neuen internationalen blockade
menschlichen Ordnung, Seerecht, Folgeprozeß und Umsetzung
des Aktionsprogramms für die bestandfähige Entwicklung der Die Generalversammlung,
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, Aus-
arbeitung von Programmen zur Armutsminderung, Friedens-
sicherung, diplomatische Ausbildung, Staats- und Regierungs-
führung und Entwicklung in der Karibik sowie Ausbau des
Informationsbestands des Sekretariats über die Region;

5. nimmt außerdem Kenntnisvon der besonderen Rolle,
die die Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft bei der
Wiederherstellung der Demokratie in Haiti und im Rahmen
ihrer Beteiligung an der Mission der Vereinten Nationen in
Haiti gespielt haben;

6. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen
auf, im Benehmen mit dem Generalsekretär der Karibischen
Gemeinschaft dabei behilflich zu sein, die Festigung von
Frieden und Sicherheit im karibischen Raum zu fördern;

7. empfiehlt, die erste allgemeine Tagung von Vertretern
der Karibischen Gemeinschaft und der ihr angeschlossenen besorgtdarüber, daß Mitgliedstaaten nach wie vor Gesetze
Institutionen und des Systems der Vereinten Nationen 1997 und andere Vorschriften erlassen und anwenden, beispiels-
mit dem Ziel zu veranstalten, Konsultationen über Projekte, weise das am 12. März 1996 erlassene, unter der Bezeichnung
Maßnahmen und Verfahren zu Erleichterung und Stärkung der "Helms-Burton-Gesetz" bekannte Gesetz, deren extraterritoria-
Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen zu führen; le Wirkungen die Souveränität anderer Staaten und die

8. ersuchtden Generalsekretär der Vereinten Nationen juristischen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit des
und den Generalsekretär der Karibischen Gemeinschaft Handels und der Schiffahrt beeinträchtigen,
beziehungsweise ihre Vertreter, zu interinstitutionellen und
sektoralen Tagungen sowie zu Tagungen der Koordinierungs-
stellen über Schwerpunktbereiche oder einvernehmlich
festgelegte Fragen anzuregen;

9. richtet die dringende Aufforderungan die Sonder-
organisationen und anderen Organisationen und Programme
des Systems der Vereinten Nationen, mit dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Karibi-
schen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um zur Erreichung
ihrer Ziele zusammen mit der Karibischen Gemeinschaft und
den ihr angeschlossenen Institutionen Konsultationen und
Programme einzuleiten, weiterzuführen und auszubauen, und
begrüßt in dieser Hinsicht das zwischen der Karibischen
Gemeinschaft und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen bestehende besondere Verhältnis;

10. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 1.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-

11. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung den Punkt "Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Karibischen
Gemeinschaft" aufzunehmen.

56. Plenarsitzung
11. November 1996

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu
fördern,

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Seefahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen Rechts-
akten verankert sind,

unter Hinweis auf die auf den ibero-amerikanischen
Gipfeltreffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und
Regierungschefs betreffend die Notwendigkeit, einseitig von
einem Staat gegenüber einem anderen Staat angewandte
Wirtschafts- oder Handelssanktionen aufzuheben, die die
Freiheit des internationalen Handels beeinträchtigen,

legitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehenden

Kenntnis nehmendvon den Erklärungen und Resolutionen
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, aus denen hervorgeht, daß die internationale Gemein-
schaft und die öffentliche Meinung denErlaß und die Anwen-
dung dieser Art von Vorschriften zurückweisen,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-
vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom
26. Oktober 1994 und 50/10 vom 2. November 1995,

besorgtdarüber, daß seit der Verabschiedung ihrer Resolu-
tionen 47/19, 48/16, 49/9 und 50/10 weitere Maßnahmen
dieser Art, die darauf abzielen, die Wirtschafts-, Handels- und
Finanzblockade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten,
erlassen und angewandt worden sind, sowie besorgt über die
negativen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kuba-
nische Bevölkerung und auf kubanische Staatsangehörige, die
in anderen Ländern leben,

tärs über die Durchführung der Resolution 50/10;32

2. wiederholt ihre Aufforderungan alle Staaten, in
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten
Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die
Freiheit des Handels und der Schiffahrt festgeschrieben wird,

A/51/355 und Add.1.32
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vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und Kenntnis nehmendvon der verstärkten Zusammenarbeit
Maßnahmen der in der Präambel dieser Resolution genannten zwischen den Vereinten Nationen, ihren Fonds und Program-
Art Abstand zu nehmen; men und Sonderorganisationen und der Organisation der

3. richtet erneut die dringende Aufforderungan die
Staaten, in denen solche Gesetze oder Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und sowie feststellend, daß in den neun Schwerpunktbereichen
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli- der Zusammenarbeit sowie bei der Bestimmung weiterer
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer Kooperationsbereiche erfreuliche Fortschritte erzielt wurden,
Kraft zu setzen;

4. ersuchtden Generalsekretär, in Abstimmung mit den den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und Islamischen Konferenz und ihren Organen und Institutionen
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht zur Förderung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Na-
über die Umsetzung der vorliegenden Resolution zu erstellen tionen beiträgt,
und ihn der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten
Tagung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba Abmachungen und Organisationen, sowie der "Ergänzung zur
verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade" in die Agenda für den Frieden" ,
vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

57. Plenarsitzung
12. November 1996

51/18. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und der Organisation der Islamischen Konferenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober nen, die vom 26. bis 28. Juni 1996 in Genf abgehalten wurde,
1982, 38/4 vom 28. Oktober1983, 39/7 vom 8. November
1984, 40/4 vom 25. Oktober1985, 41/3 vom 16. Oktober
1986, 42/4 vom 15. Oktober1987, 43/2 vom 17. Oktober
1988, 44/8 vom 18. Oktober1989, 45/9 vom 25. Oktober
1990, 46/13 vom 28. Oktober 1991, 47/18 vom 23. November
1992, 48/24 vom 24. November1993, 49/15 vom
15. November 1994 und 50/17 vom 20. November 1995,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz ,33

unter Berücksichtigungdes Wunsches beider Organisatio-
nen, auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitä-
rem, kulturellem und technischem Gebiet weiter zusammen-
zuarbeiten, ebenso wie bei ihrer gemeinsamen Suche nach
Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der Abrü-
stung, der Selbstbestimmung, der Entkolonialisierung, der
grundlegenden Menschenrechte sowie der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung,

unter Hinweisauf die Artikel der Charta der Vereinten
Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen auf der Grundlage der
regionalen Zusammenarbeit befürwortet werden,

Islamischen Konferenz, ihren Nebenorganen und ihren Fach-
und angeschlossenen Institutionen,

überzeugt, daß die Festigung der Zusammenarbeit zwischen

unter Berücksichtigungdes Berichts des Generalsekretärs
mit dem Titel "Agenda für den Frieden" , insbesondere34

35

mit Genugtuungüber die Entschlossenheit beider Organisa-
tionen, die bestehende Zusammenarbeit durch die Aus-
arbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer-
punktbereichen der Zusammenarbeit und auf politischem
Gebiet weiter zu festigen,

erfreut über die Ergebnisse der allgemeinen Tagung der
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz und
ihrer Nebenorgane und Fach- und angeschlossenen Institutio-

sowie erfreutüber die vom Generalsekretär am 15. Februar
1996 einberufene hochrangige Tagung regionaler und anderer
zwischenstaatlicher Organisationen, einschließlich der Organi-
sation der Islamischen Konferenz, mit denen die Vereinten
Nationen auf den Gebieten vorbeugende Diplomatie, Friedens-
schaffung und Friedenssicherung zusammenarbeiten,

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon dem Bericht des
Generalsekretärs ;33

 2. nimmt Kenntnisvon den Schlußfolgerungen und
Empfehlungen der allgemeinen Tagung der Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Neben-
organe und Fach- und angeschlossenen Institutionen;

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Organisation der
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten
Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt;

4. ersuchtdie Vereinten Nationen und die Organisation
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen
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